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See the notice on TED website 640147-2023 - Ergebnis
Deutschland-Saarbrücken: Softwarepaket und Informationssysteme
OJ S 204/2023 23/10/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Saarland-Heilstätten GmbH
Postanschrift: Sonnenbergstraße 10
Ort: Saarbrücken
NUTS-Code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postleitzahl: 66119
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
E-Mail: ojauch@goerg.de
Telefon: +49 40500360480
Fax: +49 40500360444

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: https://www.shg-kliniken.de/

Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Krankenhaus in Rechtsform einer GmbH

Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
Netzwerksegmentierung für die Saarland-Heilstätten GmbH
Referenznummer der Bekanntmachung: SHG_KHZG_03-2023

CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme

Art des Auftrags
Lieferauftrag

Kurze Beschreibung
Die Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) ist ein gemeinnütziger Krankenhausbetreiber in 
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft mit Sitz in Saarbrücken und zugleich die Muttergesellschaft 
der SHG-Gruppe, die im Regionalverband Saarbrücken, im Landkreis Birkenfeld und in Merzig 
mehrere Krankenhäuser, Rehabilitations-, Dienstleistungs- und Bildungseinrichtungen im 
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Bereich der Gesundheitsversorgung mit über 2.000 Betten betreibt. Die SHG beschäftigt rund 
5.500 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Modernste medizinische Ausstattung 
gewährleistet ständig eine optimale Versorgung der Patient*innen und Rehabilitand*innen.
Um den komplexen Anforderungen der grundsätzlichen Digitalisierung und des 
Krankenhauszukunftsgesetztes (KHZG) mehrwertstiftend und nachhaltig gerecht zu werden, 
benötigen die Saarland-Heilstätten Leistungen der Netzwerksegmentierung.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

Beschreibung

Weitere(r) CPV-Code(s)
48821000 Netzwerkserver, 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet 

, , und Hilfestellung 72228000 Beratung im Bereich Hardware-Integration 72222000 
Strategische Prüfung und Planung im Bereich Informationssysteme oder -technologie

Erfüllungsort
NUTS-Code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
NUTS-Code: DEC02 Merzig-Wadern
NUTS-Code: DEB15 Birkenfeld
Hauptort der Ausführung: SHG-Kliniken Völklingen Richardstraße 5-9 66333 Völklingen, SHG-
Klinikum Merzig gGmbH Trierer Straße 148 66663 Merzig, SHG-Kliniken Sonnenberg 
Sonnenbergstraße 10 66119 Saarbrücken, SHG-Klinikum Idar-Oberstein Dr.-Ottmar-Kohler-
Straße 2 55743 Idar-Oberstein

Beschreibung der Beschaffung
Zur Erhöhung der Informationssicherheit wird - wie im B3S des BSI beschrieben - eine 
Segmentierung des Netzes vorgesehen. Der Übergang zwischen den Netzsegmenten des 
Netzwerks der SHG soll über moderne Firewalls geregelt werden. Dabei soll bereits in der 
Anschaffung der Firewalls darauf geachtet werden, dass die Systeme prinzipiell auch für 
weitere Anwendungsfälle zu nutzen sind. Grundsätzlich planen die Kliniken der SHG eine 
Neustrukturierung der Netzsegmente, welche dabei durch Next Generation Firewalls 
voneinander abgeschottet werden, so dass nur der genau definierter Datenstrom zwischen 
den Netzsegmenten zugelassen ist. Die Trennung erfolgt grundsätzlich auf Layer 3, kann aber 
bei Bedarf auch durch Layer 2 Filter ergänzt werden. Die Konfiguration, Support und Wartung 
sowie die Fortwährende Unterstützung bei der Anpassung der Firewallregeln soll durch einen 
spezialisierten Anbieter erfolgen.
Zu den vier Kliniken:
SHG-Kliniken Völklingen
Anzahl teil- und voll-stationäre Patienten p.a.: 17.000 (stationär) / 700 (teilstationär)
Anzahl ambulante Patienten p.a.: 12.000
SHG-Klinikum Merzig
Anzahl teil- und voll-stationäre Patienten p.a.: 11.800 (stationär) / 246 (teilstationär)
Anzahl ambulante Patienten p.a.: 23.800
SHG-Kliniken Sonnenberg
Anzahl teil- und voll-stationäre Patienten p.a.: 5.800 (stationär) / 800 (teilstationär)
Anzahl ambulante Patienten p.a.: 5.300
SHG-Klinikum Idar-Oberstein
Anzahl teil- und voll-stationäre Patienten p.a.: 21.000 (stationär) / 215 (teilstationär)
Anzahl ambulante Patienten p.a.: 40.000
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Weitere Einzelheiten zur Leistung enthalten die Vergabeunterlagen, die nach Abschluss des 
Teilnahmewettbewerbs an die ausgewählten Bieter ausgegeben werden.
Zu den Vergabeunterlagen gehört auch das Vertragswerk. Es ist beabsichtigt, dieses 
Vertragswerk auf Grundlage der EVB-IT zu erstellen. Das Vertragswerk wird ebenfalls nach 
Abschluss des Teilnahmewettbewerbs an die ausgewählten Bieter ausgegeben wird.
Die Leistungen unterfallen den Fördertatbeständen 4, 5 und 10.

Zuschlagskriterien
Preis

Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: 
Der Vertrag, der nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs ausgegeben wird, enthält weitere 
Einzelheiten zur Vertragsverlängerungsoption (vgl. Ziff. II.2.7).
Vergaben nach § 14 Abs. 4 Nr. 5 VgV (zusätzliche Lieferungen des ursprünglichen 
Auftragnehmers) und § 14 Abs. 4 Nr. 9 VgV (Wiederholung gleichartiger Dienstleistungen) 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Die Mittel des Krankenhauszukunftsfonds wurden zu 70% 
durch den Bund nach § 14a Abs. 1 KHG bereitgestellt. Diese Mittel werden durch die 
Europäische Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) finanziert. Die Leistungen werden somit aus 
Mitteln der Europäischen Union (NextGenerationEU) finanziert.

Zusätzliche Angaben
Zu Ziffer II.2.10: Varianten/ Alternativangebote sind Gegenstand des Verhandlungsverfahrens. 
Der Ausschluss von Varianten/ Alternativangeboten bleibt vorbehalten.

Abschnitt IV: Verfahren

Beschreibung

Verfahrensart
Verhandlungsverfahren

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Verwaltungsangaben

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 156-499486

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/499486-2023
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V.1.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben
1. Die Bewerbungsunterlagen (Vordrucke und Formulare im Bewerbungsbogen) können unter 
der in Ziffer I.3 genannten Internetadresse abgerufen werden. Die Verwendung der 
Bewerbungsunterlagen ist verbindlich. Sofern im Laufe des Vergabeverfahrens weitere 
Informationen oder Präzisierungen seitens der SHG erforderlich werden sollten, werden diese 
Zusatzinformationen ebenfalls unter der dort genannten Internetadresse veröffentlicht. Die 
Bewerber müssen daher regelmäßig prüfen, ob unter der dort genannten Internetadresse 
weitere Informationen veröffentlicht wurden. Eine Registrierung bei der Vergabeplattform 
erleichtert den Zugang und die Information zu den Bewerberinformationen.
2. Fragen zu den Anforderungen dieser Bekanntmachung und den Bewerbungsunterlagen 
sollen umgehend, jedoch spätestens bis zum 04.09.2023 über die Vergabeplattform gestellt 
werden. Die SHG behält sich vor, später eingehende Fragen nicht zu beantworten.
3. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen allein dem Zweck, den 
Interessenten einen Eindruck zu verschaffen und eine Entscheidung über die Teilnahme am 
Verfahren zu ermöglichen. Abweichungen und Spezifizierungen im Rahmen der 
Verhandlungen bleiben vorbehalten.
4. Teilnahmeanträge sind elektronisch an die in Ziffer I.3) benannte Stelle über die 
Vergabeplattform zu übermitteln. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist sind die 
Teilnahmeanträge verschlüsselt, so dass die SHG keinen Zugriff auf sie hat. Dem Bewerber 
steht es jedoch frei, seinen Teilnahmeantrag bis zum Ablauf der Frist zu bearbeiten und neu 
hochzuladen.
5. Fremdsprachige Bescheinigungen oder Erklärungen sind in der Regel nur zu 
berücksichtigen, wenn sie mit Übersetzung in die deutsche Sprache vorgelegt worden sind. 
Die SHG kann Ausnahmen zulassen. Dies gilt insbesondere für technische Nachweise, die 
nur in englischer Sprache verfügbar sind.
6. Die SHG behält sich vor, das Verfahren aus sachlichen Gründen, insbesondere für den Fall, 
dass die Förderung nach dem KHZG ganz oder teilweise nicht bewilligt wird, aufzuheben. 
Ersatzansprüche der Bewerber und Bieter sind - soweit rechtlich zulässig - ausgeschlossen. 
Mit dem Herunterladen der Bewerbungsunterlagen stimmt der Bewerber dem zu.
7. Vergabeunterlagen einschließlich des Vertragswerks sowie der Zuschlagskriterien werden 
erst nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs ausgegeben.
8. Nach Eingang der Teilnahmeanträge und deren Auswertung erhalten die ausgewählten 
Bewerber die Vergabeunterlagen mit einer Einladung zu den Verhandlungsgesprächen 
zugesandt. Die Verhandlungsgespräche werden in Saarbrücken oder als Videokonferenz 
stattfinden.
9. Durch die Stellung des Teilnahmeantrags verpflichtet sich der Bewerber, alle ihm ggf. 
übersandten Unterlagen vertraulich zu behandeln und den Geheimwettbewerb auch 
ansonsten zu wahren; dies gilt auch im Hinblick auf das jeweilige Angebot. Die SHG ihrerseits 
werden Unterlagen der Bewerber nur für die Zwecke des Verfahrens verwenden.
10. Bewerbergemeinschaften haben mit ihrem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern 
unterschriebene rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, die in den Bewerbungsunterlagen 
enthalten ist. Sollte im Laufe des Verfahrens eine bestehende Bewerber-/ Bietergemeinschaft 
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ihre Zusammensetzung verändern oder ein Einzelbewerber/ Einzelbieter das Verfahren in 
Bewerber-/ Bietergemeinschaft fortsetzen wollen, so ist dies nur mit ausdrücklicher 
schriftlicher Einwilligung der SHG zulässig. Die Einwilligung wird jedenfalls nicht erteilt, wenn 
durch die Veränderung der Wettbewerb wesentlich beeinträchtigt wird oder die Veränderung 
Auswirkungen auf die Fachkunde und Leistungsfähigkeit hat. Dies gilt entsprechend für 
Nachunternehmer.
11. Zu Ziff. IV.1.4: Die SHG behält sich vor, die Anzahl der ausgewählten Bieter im Laufe des 
Verhandlungsverfahrens zu reduzieren. Weitere Einzelheiten hierzu enthält der 
Verfahrensbrief 1, der mit Abschluss des Teilnahmewettbewerbs ausgegeben wird.
Bekanntmachungs-ID: CXP4YMG6TKB

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Saarlandes
Postanschrift: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Ort: Saarbrücken
Postleitzahl: 66119
Land: Deutschland

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
- § 134 Abs. 2 GWB - Informations- und Wartepflicht: Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage 
nach Absendung der Information nach § 134 Abs. 1 GWB geschlossen werden. Wird die 
Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 
Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den 
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es 
nicht an.
- Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor der 
Vergabekammer (§ 155 ff. GWB). Gemäß § 160 Abs. 3 GWB ist der Antrag unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Der vorstehende Satz gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 
2 GWB bleibt unberührt.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
18/10/2023


